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Verbot des Mitbringens von Waffen, Munition 
und vergleichbaren Gegenständen sowie von Chemikalien 

in Schulen

RdErl. d. MK v. 27. 10. 2021 — 36.3-81 704/03 —

— VORIS 22410 —

Bezug: RdErl. v. 6. 8. 2014 (Nds. MBl. S. 543, SVBl. S. 458), geändert
durch RdErl. v. 26. 7. 2019 (Nds. MBl. S. 1158, SVBl. S. 518)
— VORIS 22410 —

1. Es wird untersagt, Waffen i. S. des WaffG in der jeweils gel-
tenden Fassung mit in die Schule, auf das Schulgelände oder
zu Schulveranstaltungen zu bringen oder bei sich zu führen.
Dazu gehören die im WaffG als verboten bezeichneten Gegen-
stände (insbesondere die sog. Butterflymesser, Faustmesser,
Springmesser, Fallmesser, Stahlruten, Totschläger, Schlagringe)
sowie die Gegenstände, für die nach dem WaffG ein Verbot
des Führens besteht (Einhandmesser und feststehende Messer
mit einer Klingenlänge von mehr als 12 cm usw.) sowie Schuss-
waffen.

2. Das Verbot erstreckt sich auch auf gleichgestellte Gegen-
stände (z. B. Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen), Gas-
sprühgeräte, Hieb- und Stoßwaffen sowie waffenähnliche
Gegenstände wie Schlachter-, Küchen- oder Taschenmesser,
Pfeffersprays und Laserpointer.

3. Verboten sind auch Waffen, mit denen der Umgang ganz
oder teilweise von der Erlaubnispflicht oder von einem Verbot
ausgenommen ist oder die vom Anwendungsbereich des WaffG
ganz oder teilweise ausgenommen sind (z. B. Soft-Air-Waffen
mit einer Bewegungsenergie der Geschosse bis zu 0,5 Joule
oder Spielzeugwaffen). Untersagt wird auch das Mitbringen
oder Beisichführen von Nachbildungen von Waffen, die auf-
grund ihres äußeren Erscheinungsbildes mit Waffen i. S. des
WaffG verwechselt werden können.

4. Das Verbot gilt auch für volljährige Schülerinnen und
Schüler, die entweder im Besitz einer Erlaubnis zum Führen von
Waffen sind (Waffenschein und kleiner Waffenschein) oder
erlaubnisfreie Waffen erwerben dürfen.

5. Untersagt wird außerdem das Mitbringen und Beisichführen
von Munition jeder Art, von Feuerwerkskörpern, von Schwarz-
pulver sowie von Chemikalien, die geeignet sind, Menschen
zu verletzen oder für explosive Verbindungen verwendet zu
werden.

6. Die Schulleitung kann in Einzelfällen Ausnahmen zulas-
sen, z. B. für Sport- oder Theaterveranstaltungen, im Haus-
wirtschaftsunterricht oder während Schulveranstaltungen mit
Essenverkauf.

7. Alle Schülerinnen und Schüler sind jeweils zu Beginn eines
Schuljahres über den Inhalt dieses RdErl. zu belehren. Dabei
ist auf die altersbedingten speziellen Gefährdungen besonders
einzugehen. Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass ein Ver-
stoß gegen das Mitbringen der nach diesem RdErl. verbotenen
Gegenständen ein Erziehungsmittel oder eine Ordnungsmaß-
nahme zur Folge haben kann.

8. Ein Abdruck dieses RdErl. ist jeweils bei der Aufnahme
einer Schülerin oder eines Schülers in eine Schule (in der Re-
gel erster und fünfter Schuljahrgang sowie beim Eintritt in be-
rufsbildende Schulen) den Erziehungsberechtigten zur Kenntnis
zu geben.

9. Dieser RdErl. tritt am 1. 1. 2022 in Kraft und mit Ablauf des
31. 12. 2027 außer Kraft. Der Bezugserlass tritt mit Ablauf des
31. 12. 2021 außer Kraft.

An
die Regionalen Landesämter für Schule und Bildung
das Niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwick-
lung
die Studienseminare
die Landesbildungszentren für Hörgeschädigte
das Landesbildungszentrum für Blinde
die öffentlichen allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen
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Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
zur Beschaffung von mobilen Luftreinigern 
in Schulen und Kindertageseinrichtungen

RdErl. d. MK v. 29. 10. 2021 — 22-81 308 —

— VORIS 22410 —

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage
1.1 Das Land gewährt auf Grundlage der „Verwaltungsver-
einbarung zwischen dem Bund und dem Land Niedersachsen
über die Gewährung einer finanziellen Beteiligung des Bun-
des zur Verbesserung des Infektionsschutzes in Schulen und
Kindertageseinrichtungen“ vom 26. 8. 2021 nach Maßgabe
dieser Richtlinie und der VV/VV-Gk zu § 44 LHO Zuwendun-
gen. Die Förderung erfolgt auch mit finanzieller Beteiligung
des Bundes. Ziel der Förderung ist es, die Schulträger sowie
die Träger von Kindertageseinrichtungen einschließlich Kin-
derhorte und Kindertagespflegestellen bei der Beschaffung von
Geräten und Anlagen zum infektionsschutzgerechten Lüften
gerade in den Herbst- und Wintermonaten finanziell zu unter-
stützen.
1.2 Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht
nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund
ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren
Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung
2.1 Gefördert wird die Beschaffung von mobilen Luftreini-
gungsgeräten für den Einsatz in gemeinschaftlich von Kindern
sowie von Erzieherinnen und Erziehern oder Pädagoginnen
und Pädagogen genutzten, in Niedersachsen gelegenen Räumen
der Kategorie 2 (gemäß der vom Umweltbundesamt definier-
ten Kategorien von Räumen) mit eingeschränkter Lüftungs-
möglichkeit (Anlage 1, Nummer 1.2).
2.1.1 Eine eingeschränkte Lüftungsmöglichkeit liegt insbe-

sondere bei Räumen vor, die nicht über eine raumluft-
technische Anlage (RLT-Anlage) mit Frischluft versorgt
werden und in denen die Fenster nur kippbar und/oder
nur Lüftungsklappen mit minimalem Lüftungsquer-
schnitt vorhanden sind.

2.1.2 Mobile Luftreinigungsgeräte sind Geräte, die für den
ortsveränderlichen Einsatz vorgesehen sind. Dabei ist auf
den vom Hersteller ausgewiesenen, bestimmungsgemä-
ßen Gebrauch des Gerätes abzustellen.

2.2 Nicht gefördert werden insbesondere
2.2.1 stationäre Luftreinigungsgeräte (z. B. mit Wand- oder

Deckenmontage),
2.2.2 Luftreinigungsgeräte mit gezielter Behandlung von Raum-

luft mit Ozon,
2.2.3 Maßnahmen betreffend fest installierter RLT-Anlagen

und
2.2.4 Personal-, Betriebs- und Verwaltungskosten.

3. Zuwendungsempfänger
3.1 Zuwendungsempfänger sind
3.1.1 die Träger von Einrichtungen, in denen Kinder unter

12 Jahren betreut werden sowie
3.1.2 Kindertagespflegepersonen, die nach § 43 Abs. 1 SGB VIII

einer Erlaubnis bedürfen und Kinder unter 12 Jahren
betreuen.

3.2 Einrichtungen sind
3.2.1 öffentliche allgemein bildende Schulen, staatliche ge-

nehmigte allgemein bildende Schulen in freier Träger-
schaft einschließlich der Internate, Tagesbildungsstätten
sowie Landesbildungszentren, mit Ausnahme von Schu-
len der Erwachsenenbildung,

3.2.2 Kindertageseinrichtungen einschließlich Kinderhorte
i. S. von § 33 Nr. 1 IfSG in öffentlicher oder freier Trä-
gerschaft.

3.3 Werden in einer entsprechenden Einrichtung oder von
einer Kindertagespflegeperson zusätzlich Kinder über 12 Jah-


